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Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Walchwil, gestützt auf 
§ 11 Abs. 5 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der 
Gemeinden (Gemeindegesetz)1) des Kantons Zug vom 4. September 1980, 
beschliesst:

Protokoll-Genehmigungsverfahren an 
Gemeindeversammlungen

Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt jeweils ab viertem Arbeitstag 
nach der Versammlung während 30 Tagen auf der Einwohnerkanzlei zur 
Einsichtnahme durch die Stimmberechtigten auf.

Die Genehmigung des Protokolls erfolgt an der nächsten Gemeindever-
sammlung. Auf die Verlesung desselben wird verzichtet.

Walchwil, 22. Juni 1973

 
Gemeinderat Walchwil
 

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde 
Walchwil am 22. Juni 1973

1) BGS 171.1
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